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Rechtssatz

Dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) wird nach Art. 267 AEUV folgende Frage zur Vorabentscheidung

vorgelegt:

Ist Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreCend das Recht auf

Familienzusammenführung (ABl. 2003 L 251/12C) dahin auszulegen, dass er einer Regelung entgegen steht, derzufolge

Ehegatten und eingetragene Partner das 21. Lebensjahr bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung vollendet haben

müssen, um als nachzugsberechtigte Familienangehörige gelten zu können?
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